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Alles was Recht ist – Einführung in Rechte und Pflichten von Mandatsträgern

Arbeitsblatt rechtliche Grundlagen der Ratsarbeit

Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten rechtlichen Grundlagen der kommunalpolitischen Arbeit am Beispiel des Bundeslands NRW, aus denen sich die wesentlichen Rechte und Pflichten der Einwohner, Ratsmitglieder, Fraktionen und Ratsgruppen ergeben, verbunden mit einigen Hinweisen zur Nutzung bestimmter Rechte in der praktischen Arbeit.

Wichtigste rechtliche Grundlage ist die

Gemeindeordnung (GO)

des jeweiligen Bundeslandes. Diese wird ergänzt und konkretisiert durch die

Hauptsatzung der jeweiligen Stadt/Gemeinde und die

Geschäftsordnung (GeschO) des Rats. Während die GO ein für die Städte vorgegebenes Landesgesetz ist, werden Hauptsatzung und Geschäftsordnung vom Rat beschlossen. Daraus ergeben sich örtliche Gestaltungsmöglichkeiten und Unterschiede, wobei die Kernbereiche allerdings im wesentlichen vorgegeben und daher identisch sind. In der Regel hat jedes Ratsmitglied die Texte dieser Vorschriften bei Mandatsübernahme im Wortlaut erhalten. Es ist auch sinnvoll, diese einmal gründlich durchzuarbeiten.

Allgemeine Rechte für jedermann nach der GO:

§ 24 GO Anregungen und Beschwerden: Jeder (einzeln oder gemeinsam) kann sich mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat oder die Bezirksvertretung (BV) wenden. Der Rat kann diese zur Beantwortung an einen Ausschuß überweisen (entsprechende Regelungen finden sich in der Hauptsatzung), muß dies aber nicht. Aufgrund seiner Allzuständigkeit kann sich der Rat selbst damit befassen. In geeigneten Fällen eröffnet uns dies die Möglichkeit, als Ratsmitglied ausdrücklich die Behandlung im Rat zu beantragen und so z.B. Initiativen von Bürgern aufzugreifen.

§ 25 GO Einwohnerantrag: Einwohner (über 14 Jahre alt!) können beantragen (Unterschriftensammlung; maximal 8000), daß sich der Rat mit einer bestimmten Frage beschäftigt und darüber beschließt (allerdings nicht, wie er letztendlich beschließt). Auf der entsprechenden Ratssitzung haben die Initiatoren Rederecht. Möglichkeit, Ratsdebatte und Ratsbeschluß zu erzwingen.

§ 26 GO Bürgerbegehren/Bürgerentscheid: Bei Vorliegen der Voraussetzungen entscheiden die Bürger anstelle des Rats, der für mindestens zwei Jahre an das Ergebnis gebunden ist. Die formalen Hürden sind relativ hoch, das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien i.d.R. allerdings auch. Weiter bietet Art. 68 der Landesverfassung NRW die Möglichkeit des Volksbegehrens/Volksentscheids auf Landesebene mit dem Ziel, konkrete, von den Initiatoren formulierte Gesetze zu beschließen. Im Hinblick auf die Überlegung eines Alternativen Städtetags kann dies sicherlich von Bedeutung sein bei überregionalen kommunalpolitischen Fragen.

Fragestunde in der Ratssitzung: Der Rat kann eine solche Fragestunde beschließen (verschiedene GeschOen sehen diese Möglichkeit ausdrücklich vor), in der jeder Einwohner in der Ratssitzung Fragen an den (Ober-)Bürgermeister richten kann. Ratsmitglieder können die Aufnahme einer Fragestunde in die TOP der nächsten Ratssitzung beantragen.

Rederecht für betroffene Bürger, Sachverständige etc. im Rat: Auch dies kann der Rat jederzeit beschließen, Ratsmitglieder können dies entsprechend beantragen.

Ratsmitglieder:

Neben den allgemeinen Rechten wie der Teilnahme an den Ratssitzungen, Stellen von Anträgen, Rederecht etc. sind vor allem folgende Rechte von Bedeutung:

§ 58 Abs. 1 Satz 11 GO: Mitgliedschaft als Mitglied mit beratender Stimme in mindestens einem Ausschuß.

§ 44 GO: Verbot der Behinderung im Zusammenhang mit dem Ratsmandat, insbesondere der Anspruch auf Freistellung von der Arbeit nach § 44 Abs. 2 GO.

§ 45 GO: Entschädigung für die Ratsarbeit

§ 58 Abs 1 Satz 4 GO: Teilnahme an den nichtöffentlichen Sitzungen aller Ausschüsse als Zuhörer.

Hinzu kommen die Rechte, die sich aus Hauptsatzung und insbesondere GeschO im Zusammenhang mit dem konkreten Ablauf der Ratsarbeit ergeben. Hier sind z.T. interessante Möglichkeiten verborgen. So enthalten einzelne GeschOen ein allgemeines Fragerecht für Ratsmitglieder an den Bürgermeister am Ende der Sitzung. Auch hier lohnt das Studium der GeschO und der Erfahrungsaustausch, um ggfls. entsprechende Erweiterungsanträge im eigenen Rat zu stellen.

Die in der Praxis wichtigste Pflicht der Mandatsträger ist die Verschwiegenheitspflicht (§ 43 Abs. 2 GO in Verb. mit §§ 30 bis 32 GO) bezüglich der durch die Ratsarbeit, insbesondere in den nichtöffentlichen Teilen der Rats-/Ausschußsitzungen, erlangten Informationen.

Fraktionen:

Fraktionen sind als Gruppierungen mit eigenen Rechten in der GO , den Hauptsatzungen und den GeschOen explizit erwähnt. Die wichtigsten Rechte sind:

§ 58 Abs 1 Satz 7 bis 10 GO: Entsendung sachkundiger Bürger in alle Ausschüsse, in denen die Fraktion nicht mit einem Ratsmitglied vertreten ist.

§ 47 Abs. 1 GO: Unverzügliche Einberufung des Rats zu einem bestimmten Thema auf Verlangen einer Fraktion.

§ 48 Abs. 1 GO: Zwingende Aufnahme von Tagesordnungspunkten für die Ratssitzung durch den Bürgermeister auf Verlangen einer Fraktion.

§ 56 Abs. 3 GO: Zwingende Zuweisung von Haushaltsmitteln zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktion, verbunden mit der Pflicht zum Nachweis der Verwendung der Mittel gegenüber dem Bürgermeister.

Ferner sind die Fraktionen verpflichtet, sich ein Fraktionsstatut zu geben (Muster kann bei den Referentinnen angefordert werden). Nach einem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts Köln sind allerdings sog. “technische Fraktionen”, die erkennbar nur dazu dienen, vor allem Fraktionsgelder zu erhalten, unzulässig. 

Fraktionen können jederzeit während der laufenden Wahlperiode gebildet werden, nicht nur zu Anfang. Ebenso ist die Auflösung jederzeit möglich, allerdings dann unter Verlust der Fraktionsrechte für den Rest der Wahlperiode einschließlich der finanziellen Mittel.

Ratsgruppen:

Im Unterschied zu Fraktionen sind Ratsgruppen in der GO nicht erwähnt und vor allem nicht mit bestimmten Rechten ausgestattet. Dies ist ein erheblicher Widerspruch zur Realität der Räte, die vor allem nach der Abschaffung der 5-%-Klausel in NRW durch den Einzug von Wahlbündnissen wesentlich breitere Teile der Bevölkerung repräsentieren, aber noch nicht mit ihrer Bedeutung entsprechenden Rechten ausgestattet sind. Hier stellt sich unmittelbar und dringend die Frage des Kampfs um die Erweiterung der Minderheitenrechte in den Räten, die im Anschluß noch ausführlicher diskutiert werden soll.
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